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Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die
Wiederherstellung des Sorgerechts

5 2 4 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Guatemala über die Zusammenarbeit
auf den Gebieten der Kultur, der Wissenschaft und des Bildungswesens
(NR: GP XVII RV 608 AB 713 S. 72. BR: AB 3567 S. 506.)

523. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
25. Oktober 1989 betreffend den Geltungsbe-
reich des Europäischen Übereinkommens über
die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen über das Sorgerecht für
Kinder und die Wiederherstellung des Sorge-

rechts

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat Schweden am 28. März 1989 seine
Ratifikationsurkunde zum Europäischen Überein-
kommen über die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder
und die Wiederherstellung des Sorgerechts (BGBl.
Nr. 321/1985, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 337/1989) hinterlegt.

Schweden hat anläßlich der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde nachstehenden Vorbehalt er-
klärt bzw. Erklärungen abgegeben:

„Gemäß den Bestimmungen der Artikel 27 und
17 des Übereinkommens behält sich Schweden das
Recht vor, in den von den Artikeln 8 und 9 oder in
einem der beiden Artikel erfaßten Fällen die
Anerkennung und Vollstreckung von Sorgerechts-
entscheidungen aus den in Artikel 10 vorgesehenen
Gründen zu versagen.

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 20
Absatz 2 erklärt Schweden, daß Abkommen zwi-
schen den Nordischen Staaten über die Anerken-
nung und Vollstreckung von Sorgerechtsentschei-
dungen für Kinder zwischen diesen Staaten anstelle
dieses Übereinkommens angewendet werden.

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 2 wird
das „Ministry of Foreign Affairs, P.O.Box 16121,
S-10323 Stockholm" als zentrale Behörde be-
stimmt."

Vranitzky

524.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt:

A B K O M M E N

zwischen der Republik Österreich und der
Republik Guatemala über die Zusammenarbeit
auf den Gebieten der Kultur, der Wissenschaft

und des Bildungswesens

Die Republik Österreich und die Republik
Guatemala, vom Wunsche geleitet, die zwischen
den beiden Staaten bestehenden freundschaftlichen
Beziehungen zu vertiefen,
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in dem Bemühen, die Kenntnis ihrer jeweiligen
Kulturen zu fördern,

eingedenk der internationalen Instrumente
betreffend die Achtung und Förderung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, insbesondere
auch in bezug auf das Recht auf Erziehung, wel-
ches gemäß der „Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte" Verständnis, Toleranz und Freund-
schaft zwischen allen Nationen fördern soll,

sowie in dem Bewußtsein, durch einen Austausch
auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft und des
Bildungswesens die erwähnten Ziele besser errei-
chen zu können,

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

(1) Die Vertragsstaaten werden im gegenseitigen
Einverständnis Programme und Projekte für kultu-
relle Zusammenarbeit ausarbeiten und durchfüh-
ren.

(2) Die in Durchführung dieses Abkommens
erstellten Programme und Projekte werden genaue
Angaben ihrer Ziele, der Verpflichtungen jedes
Vertragspartners und der geeignet erscheinenden
Finanzierungsmodalitäten enthalten.

Artikel 2

Für die Zwecke dieses Abkommens kann die kul-
turelle Zusammenarbeit, die ein Vertragsstaat dem
anderen bietet, auf folgende Weise gewährt wer-
den:

a) Förderung der auf Gegenseitigkeit beruhen-
den Zusammenarbeit zwischen Universitäten
und Kunsthochschulen, Forschungszentren
und sonstigen wissenschaftlichen Institutio-
nen sowie des Austausches von Wissenschaf-
tern, Universitätsprofessoren und Studenten;

b) Gewährung von Stipendien zum Studium und
zur Vertiefung vorhandener Kenntnisse;

c) Förderung des Erfahrungsaustausches auf
dem Gebiet des Schulwesens, der Erwachse-
nenbildung, der Lehrerbildung und der
außerschulischen Jugenderziehung;

d) Veranstaltung von Vorträgen; Unterstützung
von Kongressen sowie von Verbänden und
Institutionen, deren Ziel der kulturelle Aus-
tausch ist;

e) Präsentation künstlerischer, archäologischer,
bibliographischer, photographischer oder
anderer Ausstellungen von wissenschaftli-
chem und künstlerischem Interesse;

f) Förderung des Austausches von Büchern, Zei-
tungen und anderen Veröffentlichungen
sowie von nichtkommerziellen Fernseh- und
Radioprogrammen, Musikaufnahmen, Filmen
und anderem audio-visuellen Material;
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g) Ermutigung zur Veranstaltung von Kon-
zerten und Theatergastspielen auf kommer-
zieller Basis;

h) sonstige kulturelle, wissenschaftliche und
technische Beiträge, hinsichtlich derer die
Vertragsstaaten das Einvernehmen pflegen
werden.

Artikel 3

Jeder der Vertragsstaaten soll auf seinem Staats-
gebiet die Errichtung und den Betrieb von kulturel-
len, wissenschaftlichen und technischen Institutio-
nen, die der andere Vertragsstaat bereits gegründet
hat oder zu gründen wünscht, begünstigen und
erleichtern. Sie entsenden an diese Institutionen
qualifizierte Lehrer, die den Anforderungen des
Entsendestaates zur Ausübung ihrer Tätigkeit ent-
sprechen.

Artikel 4

Jeder der Vertragsstaaten soll hinsichtlich seines
Staatsgebietes die Einreise, den Aufenthalt, die
Bewegungsfreiheit und die Ausübung der Tätigkeit
der Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates
im Rahmen dieses Abkommens erleichtern und
ihnen folgende Vorrechte gewähren:

a) gebühren- und abgabenfreie Erteilung allfälli-
ger Sichtvermerke,

b) Überweisung von Honorarzahlungen in frei
konvertierbarer Währung gemäß den in bei-
den Ländern geltenden Devisenvorschriften,

c) Befreiung von Zöllen und anderen Eingangs-
abgaben sowie von wirtschaftlichen Einfuhr-
verboten und -beschränkungen für ge-
brauchte Waren, die anläßlich der Verlegung
des Wohnsitzes in das Zollgebiet eines der
Vertragsstaaten zur weiteren Benutzung im
Haushalt eingebracht oder zu diesem Zweck
innerhalb von zwei Jahren nach diesem Zeit-
punkt nachgesandt werden.

Artikel 5

(1) Als gebrauchte Waren im Sinne der Bestim-
mung des Artikels 4 lit. c gelten Waren, die schon
vor Verlegung des Wohnsitzes in das Zollgebiet des
anderen Vertragsstaates im Haushalt des Begün-
stigten benutzt worden sind. Kraftfahrzeuge müs-
sen überdies mindestens ein halbes Jahr vor der
Verlegung des Wohnsitzes im Eigentum des
Begünstigten gestanden sein.

(2) Die Befreiung gemäß Artikel 4 lit. c ist ferner
an die Verpflichtung geknüpft, daß die zum
Gebrauch bestimmten Waren während eines Jahres
nach der zollamtlichen Abfertigung zum freien
Verkehr ausschließlich im Haushalt des Begünstig-
ten verwendet werden.
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(3) Für Kraftfahrzeuge besteht Verwendungs-
pflicht durch den Begünstigten für einen Zeitraum
von zwei Jahren nach der zollamtlichen Abferti-
gung zum freien Verkehr.

Artikel 6

Die Namen, Funktionen und sonstigen Daten
von Personen, die in den Genuß der erwähnten
Begünstigungen kommen sollen, werden unter
Bezugnahme auf das jeweilige Programm oder
Projekt den zuständigen Stellen des Empfangsstaa-
tes durch die diplomatische Vertretungsbehörde
des Entsendestaates bekanntgegeben.

Artikel 7

Die Reisekosten für das entsandte Personal, die
Bezahlung der ihm zustehenden Gehälter, die
Kosten für die Einschulung zur Ausübung der ihm
zugeteilten Aufgaben, die Tagegelder und andere
Zahlungsleistungen im Rahmen seiner Tätigkeit
werden von dem Vertragsstaat, welcher den kultu-
rellen Beitrag leistet, gemäß seinen eigenen gesetz-
lichen Bestimmungen übernommen.

Artikel 8

(1) Der Vertragsstaat, welcher die Unterstützung
erhält, gewährt — abgesehen von den in Artikel 5
enthaltenen Begünstigungen — dem anderen Ver-
tragsstaat eine Befreiung von Zöllen und anderen
Eingangsabgaben und von wirtschaftlichen Ein-
fuhrverboten und -beschränkungen für Waren —
ausgenommen Heizmaterialien —, die für die im
Rahmen dieses Abkommens errichteten Institutio-
nen eingeführt und für deren Lehr-, Forschungs-
und Informationstätigkeit verwendet werden.

(2) Ferner gewährt der Vertragsstaat, der die
Unterstützung erhält, für die vom anderen Ver-
tragsstaat errichtete kulturelle Institution Befreiung
von der direkten Besteuerung.

Artikel 9

Die Republik Österreich wird ihr
Unterstützungsprogramm hinsichtlich Personalent-
sendungen und finanzieller Unterstützung für das
Instituto Austriaco Guatemalteco fortsetzen. Das
Instituto Austriaco Guatemalteco ist eine Bildungs-
einrichtung, die von der Fundación Cultural
Austriaco Guatemalteca finanziert und von ihr im
Auftrag der Republik Österreich verwaltet wird.
Der Präsident der Fundación Austriaco Guatemal-
teca ist der in Guatemala akkreditierte Botschafter
der Republik Österreich oder sein nominierter Ver-
treter. Das Instituto Austriaco Guatemalteco besitzt
Experimentalcharakter, und die Titel und Zeug-
nisse, welche von diesem ausgestellt werden, wer-
den vom Ministerio de Educación in Übereinstim-
mung mit dem nationalen Schulgesetz Guatemalas
und seinen Verordnungen anerkannt. Die Republik
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Guatemala anerkennt eine gewählte Vertretung der
österreichischen Subventionslehrer, welche für die
Wahrung ihrer dienstlichen Interessen verantwort-
lich ist.

Artikel 10

Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die Ratifi-
kationsurkunden werden so bald wie möglich in
Wien ausgetauscht.

Das Abkommen tritt am ersten Tag des dritten
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem
die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden.

Artikel 11

Dieses Abkommen wird für die Dauer von fünf
Jahren abgeschlossen und wird jeweils um weitere
fünf Jahre verlängert, sofern nicht einer der Ver-
tragsstaaten dieses Abkommen schriftlich auf diplo-
matischem Wege mindestens sechs Monate vor
Ablauf der Frist kündigt.

Zu Urkund dessen haben die gefertigten Bevoll-
mächtigten das vorliegende Abkommen unterzeich-
net und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Guatemala Ciudad, am 24. März
1988, in zwei Urschriften in deutscher und spani-
scher Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise
authentisch sind.

Für die Republik Österreich:
Dr. Hilde Hawlicek

Für die Republik Guatemala:
Julio Armando Martini Herrera

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 23. Oktober 1989 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 10 mit 1. Jän-
ner 1990 in Kraft.

Vranitzky
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